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Herr Marco Neumann 
Mitglied der NPD-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   28.01.2020 

 
Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Neumann - Situation der Altstandorte und 
ungenutzter städtischer Immobilien in 2019 (AF-0064/2020) 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Zu den Fortschritten und Planungen der Altstandorte siehe aktualisierte „Übersicht zu den erfassten 
Altstandorten“ (Anlage).  
 
Soweit Grundstücke bzw. Immobilien der SWG als Altstandort identifiziert worden sind, finden sich 
diese in der Übersicht wieder. Die Weitergabe von Informationen zu Bewirtschaftungskosten von 
Immobilien, die sich nicht in städtischem Eigentum befinden, ist – wie auch in der Beantwortung der 
Anfrage AF-0417/2018 bereits dargelegt – nicht möglich.  
 
zu 2. 
siehe Antwort 1 
 
Des Weiteren werden im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 (kurz ISEK 2030) im Kapitel 7.3 
„Brachflächen und Leerstände“ unter anderem auch die gewerblichen Altstandorte thematisiert. Es 
werden Schwerpunktbereiche im Stadtgebiet Eisenach dargestellt, in denen sich Brachflächen und 
Leerstände konzentrieren. Für diese Bereiche werden mögliche Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. 
Das ISEK 2030 ist online abrufbar unter: 
 
https://www.eisenach.de/rathaus/satzungenkonzepteb-plaene/konzepte/stadtentwicklungskonzept 
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zu 3. 
Die Innenstadtinitiative „Zentral Genial: Neues Wohnen in der Altstadt“ ist in die zweite Runde 
gegangen. Für vier weitere Grundstücke konnten Vereinbarungen mit Eigentümer/inne/n 
geschlossen werden. Die Abgabe der Projektskizzen fand zum Jahresbeginn 2020 statt. Die 
Präsentation und Ausstellungseröffnung ist für den 05. März geplant. 
In Runde 1 konnten gute Lösungsansätze für Lücken und Leerstandgebäude mit der „Brache des 
Monats“ vor Ort präsentiert werden. An einem Standort (Frauenplan 31) befindet sich eine 
Gebäudesicherung in Durchführung, an einem weiteren Standort (Wartburgallee 78, 78a) ist eine 
Sicherungsmaßnahme in Vorbereitung. 
Nähere Informationen stehen unter www.zentral-genial.de zur Verfügung, diese werden regelmäßig 
aktualisiert. 
 
zu 4. 
Im Berichtszeitraum wurden keine Ersatzvornahmen an den benannten Standorten durchgeführt. 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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